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ARCHITEKTEN- UND INGENIEURKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Erläuterungen zu den Aufgaben der prüfbefreiten 
 Aufstellerinnen und Aufsteller der bautechnischen Nach-
weise nach der Landesbauordnung (LBO)

 X In der Vergangenheit ist es gehäuft zu Unklarheiten bei der Umsetzung 
des § 70 LBO gekommen. Unsicherheiten ergaben sich insbesondere 
beim Ausfüllen des Vordrucks „Anlage 2 zur Bauvorlagenverordnung“. 
Diese Unsicherheiten führten zu zahlreichen Anfragen bei der Kammer. 
Der folgende Artikel unseres Ersten Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Harald Pe-
ter Hartmann, der sich intensiv mit der Problematik befasst, soll deshalb 
hier für Klarheit sorgen. Das Innenministerium als Oberste Baubehörde 
wird diesen Artikel auf dem Dienstweg an alle Bauaufsichtsbehörden wei-
terleiten, um einen einheitlichen Kenntnisstand zu gewährleisten.

1 Bautechnische Nachweise nach § 70 Abs. 2 LBO
1.1 Keine Prüfpfl icht
Nach § 70 Abs. 2 Satz 1 LBO werden die bautechnischen Nachweise 
bei 

 X Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und 
 X sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, 

in der Regel nicht durch eine Prüfi ngenieurin oder einen Prüfi ngenieur 
für Standsicherheit geprüft, wenn diese von prüfbefreiten Personen er-
stellt wurden, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen sind. 

Soweit bautechnische Nachweise nicht oder teilweise nicht von 
prüfbefreiten Personen der Architekten- und Ingenieurkammer aufge-
stellt worden sind, sind diese Nachweise durch eine Prüfi ngenieurin 
oder einen Prüfi ngenieur für Standsicherheit zu prüfen. 

1.2 Prüfpfl icht
Von prüfbefreiten Personen der Architekten- und Ingenieurkammer auf-
gestellte Standsicherheitsnachweise sind dann, wenn dies nach dem 
Kriterienkatalog – Anlage 2 zur Bauvorlagenverordnung – erforder-
lich ist, durch eine Prüfi ngenieurin oder einen Prüfi ngenieur für Stand-
sicherheit zu prüfen. Die prüfbefreiten Personen haben dazu im bau-
aufsichtlichen Verfahren die notwendigen Erklärungen nach Anlage 
2 zum Vordruckerlass abzugeben. 
Der Kriterienkatalog ist nicht anzuwenden bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklasse 1 und 2 sowie bei verfahrensfreien Bauvorhaben 
nach § 63 LBO. 

1.3 Bautechnische Nachweise durch mehrere prüfbefreite Personen
Bautechnische Nachweise sind 

 X Standsicherheitsnachweise in Verbindung mit dem Nachweis der 
Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile (statisch konstruk-
tiver Brandschutznachweis), 

 X Nachweise des Wärmeschutzes, 
 X Nachweise des Schall- und Erschütterungsschutzes. 

Hinweis:
Der in § 70 Abs. 1 LBO im Hinblick auf den Brandschutz angesprochene 
bautechnische Nachweis bezieht sich im Fall des § 70 Abs. 2 LBO aus-
schließlich auf den statisch konstruktiven Brandschutznachweis. Der 
konzeptionelle Brandschutz liegt in diesem Fall im Verantwortungsbe-
reich der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers. 

Werden die bautechnischen Nachweise von verschiedenen Per-
sonen aufgestellt, hat nach § 70 Abs. 2 Satz 3 LBO für das ordnungs-
gemäße Ineinandergreifen der Nachweise eine von der Bauherrin 
oder dem Bauherrn der Bauaufsichtsbehörde zu benennende Person 
die Verantwortung zu übernehmen. 
Beispiel: 
Mehrere prüfbefreite Personen haben für ein Vorhaben die bautech-
nischen Nachweise aufgestellt wie beispielsweise 

 X Nachweis WärmeschutzPerson A
 X Nachweis ErschütterungsschutzPerson B
 X StandsicherheitsnachweisePerson C für räumliches Tragwerk 

Person D für Decken 
Person E für Dachstuhl
Häufi g ist Person A und/oder B mit mindestens einer Person C, D oder 
E identisch. Es ist selbstverständlich, dass die verschiedenen bautech-
nischen Nachweise koordiniert und abgestimmt werden müssen. Eben-
falls ist selbstverständlich, dass zivil- und/oder (straf)rechtlich alle Per-
sonen für ihre Nachweise bis hin zur Überwachung verantwortlich sind 
und verantwortlich bleiben. Die Bauherrin oder der Bauherr überträgt 
die Koordinierungsaufgabe in der Regel der Entwurfsverfasserin oder 
dem Entwurfsverfasser – der Architektin oder dem Architekten oder 
der bauvorlageberechtigten Ingenieurin oder dem bauvorlageberech-
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tigten Ingenieur –; dies ist eine sog. „innere Koordination“; der Bauauf-
sichtsbehörde ist diese Person nicht zu benennen. 

Im Bauantrag/der Genehmigungsfreistellung – Anlage 1 zum 
Vordruckerlass – haben unter Ziffer IV oder auf gesondertem Blatt 
alle Aufstellerinnen oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise 
zu erklären, dass die von ihnen gefertigten Nachweise den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen; auf der untersten Zeile unter 
Ziffer IV hat eine der prüfbefreiten Personen zu erklären, für das 
ordnungsgemäße Ineinandergreifen der Nachweise die Verantwor-
tung zu übernehmen. 

1.4	 Wechsel der Aufstellerin oder des Aufstellers der bautech-
nischen Nachweise

Die im Bauantrag/der Genehmigungsfreistellung – Anlage 1 zum 
Vordruckerlass – benannten Personen sind für ihre Bauvorlagen ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde verantwortlich. Nach Erteilung der 
Baugenehmigung kann die Bauherrin oder der Bauherr benannte Per-
sonen nur wechseln bei gleichzeitiger Anzeige an die Bauaufsichtsbe-
hörde, beispielsweise wenn die Ausführungsplanung an eine Dritte oder 
einen Dritten übertragen werden soll. Die neue prüfbefreite Person tritt 
in einem solchen Fall in die Pflichten der ursprünglichen Person ein. 

Alle Angaben gegenüber der unteren Bauaufsichtsbehörde sind im 
öffentlich-rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Baugenehmigung ist 
Grundlage der später durchzuführenden Ausführungsplanung. Für die 
Richtigkeit der durch die Bauaufsichtsbehörde genehmigten Bauvorla-
gen des Vorhabens ist die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser verantwortlich; insofern spricht die Landesbauordnung von 
der Entwurfsverfasserin oder dem Entwurfsverfasser. 

Die bautechnischen Ausführungsunterlagen sind von den benann-
ten prüfbefreiten Personen auf Basis der Baugenehmigung aufzustellen; 
bei Abweichungen von der Baugenehmigung ist in der Regel ein Nach-
trag zur Baugenehmigung erforderlich. 

Sollen in der Ausführungsphase bautechnische Ausführungsunterla-
gen von bisher nicht benannten Personen angefertigt werden, so sind 
diese Personen der Bauaufsichtsbehörde gegenüber nachzubenennen. 

Soll die bisher benannte „Koordinatorin“ oder der bisher benannte 
„Koordinator“ gewechselt werden, so hat die Bauherrin oder der Bau-
herr den Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauaufsichtsbe-
hörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der neuen Person 
mit zu unterschreiben. Die neue Person tritt vollumfänglich in die Pflich-
ten der bisher verantwortlichen Person ein. Es ist selbstverständlich, 
dass alle Personen in der Liste der prüfbefreiten Personen der Ar-
chitekten- und Ingenieurkammer eingetragen sein müssen. Ansonsten 
entstünde eine (nachträgliche) Prüfpflicht und die bautechnischen Nach-
weise müssten durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für 
Standsicherheit geprüft werden. 

2	 Bauüberwachung, Bauzustandsanzeigen
Die im Bauantrag/der Genehmigungsfreistellung – Anlage 1 zum 
Vordruckerlass – unter Ziffer IV benannten (oder nachbenannten) Per-
sonen haben im Hinblick auf die von ihnen aufgestellten Nachweise bei 
der Bauausführung die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforde-
rungen zu überwachen. Auch im Rahmen der Bauausführung hat eine 
der Personen die Aufgabe der „Koordinatorin“ oder des „Koordina-
tors“ zu übernehmen. 

Mit der Anzeige der beabsichtigten Aufnahme der Nutzung hat 
die Bauherrin oder der Bauherr nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBO ei-
ne Bescheinigung der prüfbefreiten Person über die ordnungsge-
mäße Bauausführung hinsichtlich der Standsicherheit vorzulegen. 

Wurde der Standsicherheitsnachweis von verschiedenen Personen 
aufgestellt und überwacht, hat die koordinierende Person die ordnungs-
gemäße Bauausführung hinsichtlich der Standsicherheit und dem sta-
tisch konstruktiven Brandschutz gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
zu bescheinigen. Die Koordinatorin oder der Koordinator darf sich hier-
zu auf die Bescheinigung der zu koordinierenden, eigenverantwortlich 
handelnden Personen abstützen. Mit der Bescheinigung der Koordina-
torin oder des Koordinators sind die Bescheinigungen der zu koordinie-
renden Personen der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

3	 Anlage 2 zum Vordruckerlass
Die Anlage 2 zum Vordruckerlass ist nicht zwingend zusammen 
mit dem Bauantrag/der Genehmigungsfreistellung bei der Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. Sie kann nachgereicht werden, beispiels-
weise wenn bei Antragstellung bautechnische Fragen bei einem Gebäu-
de der Gebäudeklasse 3 noch nicht vollständig geklärt sind. 

In einem solchen Fall sollte eine schriftliche Erklärung zum Bau-
antrag/zur Genehmigungsfreistellung abgegeben werden, die Anla-
ge 2 nachzureichen. Die nachgereichte Anlage 2 hat jedoch späte-
stens mit der Baubeginnanzeige eine Woche vor Baubeginn der Bauauf-
sichtsbehörde vorzuliegen. Wenn sich bei der Erarbeitung der 
bautechnischen Nachweise eine Prüfpflicht durch eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit ergibt, ist der diesbezüg-
lich erforderliche zeitliche Vorlauf zu berücksichtigen. 

Sollte sich im Zuge der Ausführung eine Änderung der Anlage 2 er-
geben (geändertes Bauverfahren/Umplanung), ist der Bauaufsichtsbe-
hörde unverzüglich eine neue Anlage 2 vorzulegen. 

Die genannte Verfahrensmöglichkeit dient der Beschleunigung 
des Verfahrens und der Erleichterung für die Bauherrin oder den Bau-
herrn und die am Bau Beteiligten. 

Die Erläuterungen sind mit dem Innenministerium abgestimmt. � 
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Im Folgenden finden Sie noch einmal die Erläuterungen zur Anlage 2, wie sie gemeinsam mit dem VPI und in Absprache mit dem  
Innenministerium nach Änderung der Landesbauordnung im Jahr 2009 erarbeitet wurden. 

Kriterienkatalog nach BauVorlVO 2009 in S.-H.
§3 Nr.4, §4 (1) Nr.3, §14 (3); Anlage 2

Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prü-
fung des Standsicherheitsnachweises nicht erforderlich.

1.	 Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine 
übliche Flachgründung entsprechend der Norm DIN 1054.  
Ausgenommen sind Gründungen auf setzungsempfindlichem 
Baugrund.

Erläuterungen:
„Eindeutig“ sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Bau-
feld zweifelsfrei einfache und einheitliche Baugrund-verhältnisse vor-
handen sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund gesicher-
ter Erfahrungen erfolgen kann. Eindeutige Baugrundverhältnisse kön-
nen andernfalls vor Baubeginn (z.B. Aushub der Baugrube/ Herstellung 
der Gründungsebene) nur dann als gegeben angenommen werden, 
wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer 
Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) vorliegt, welcher die rele-
vanten Anforderungen (zul. Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, 
Angaben zu Grund- und Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensi-
cherung, bodenmechanische Kennwerte) angibt bzw. bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Grün-
dungen auf Einzel- und Streifenfundamenten sowie tragende Boden-
platten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen Sohldruckver-
teilung berechnet und mit zulässigen Bodenpressungen nachgewiesen 
werden  (DIN 1054: 2005-1 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund“ ist in dem Sinn zu verstehen, 
dass Setzungsbeträge zu erwarten sind, die aufgrund der Baugrundbe-
schaffenheit oder der mechanischen Eigenschaften der Tragkonstruk-
tion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit des Tragwerkes 
haben.

Beispiele für Gründungen, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Tief- und Pfahlgründungen
XX Flachgründungen mit erforderlichen Nachweisen der Gleit-, Grund-

bruch- und/oder Geländebruchsicherheit (z.B. Winkelstützwände  
H > 2,0m, Auflasten erdseitig)

XX Flachgründungen mit erforderlichen Nachweisen der Einhaltung von 
Setzungsgrenzwerten

XX Ungleiche Baugrundverhältnisse, Wechsellagerungen, geneigte 
Schichtgrenzen

XX Dynamisch beanspruchte Flachgründungen
XX elastisch gebettete Bodenplatten nach dem Bettungsmodul- oder 

Steifezifferverfahren

2.	 Bei erddruckbelasteten baulichen Anlagen beträgt die Höhen-
differenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche maxi-
mal 4 m.  Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch 
nicht berücksichtigt werden.

Erläuterungen:
Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf 
der die Erddruckbelastung anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche 
tragende Einzelbauteile als auch auf das gesamte Bauwerk (z.B. Hangla-
ge). „Wasserdruck muss rechnerisch berücksichtigt werden“ bezieht sich 
sowohl auf wesentliche tragende Bauteile (Wände, Bodenplatte) als auch 
auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Kellerwände mit H > 4 m.
XX Gebäude mit 2 und mehr Untergeschossen,
XX ein- und mehrfach verankerte Stützwände,
XX Weiße Wannen, wasserundurchlässige Konstruktionen,
XX Bauwerke oder bauliche Anlagen in rutschgefährdeten Hängen.

3.	 Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflä-
chen werden nicht beeinträchtigt. Nachzuweisende Unterfan-
gungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Erläuterungen:
Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öf-
fentlichen Verkehrsflächen bezieht sich auf deren Standsicherheit und/
oder Gebrauchstauglichkeit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123: 2000-09 Ab-
schnitt 4 f und Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwi-
schenzustände) und nach Abschnitt 9 auszuführen. Auf den rechne-
rischen Nachweis kann nur dann verzichtet werden, wenn ausnahms-
los alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 d eingehalten sind.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Unterfangungen von angrenzenden Fundamenten,
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XX Baugrubensicherungen zur Gewährleistung der Standsicherheit und/
oder Gebrauchstauglichkeit der Nachbarbebauung,

XX Aufstockungen, die an der Nachbarbebauung zusätzliche Schnee-
sackbildungen verursacht.

XX Bauwerke oder bauliche Anlagen, welche die Nachbarbebauung 
durch zusätzliche Setzungen oder Schwingungen während der Bau-
zeit oder im Endzustand beeinträchtigen.

4.	 Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesent-
lichen bis zu den Fundamenten unversetzt durch.  Ein rechne-
rischer Nachweis der Aussteifung der baulichen Anlagen, auch 
für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Erläuterungen:
Unter tragenden Bauteilen sind solche Bauteile zu verstehen, die Ver-
tikallasten abtragen. Unter aussteifenden Bauteilen sind solche Bauteile 
zu verstehen, die zur Stabilisierung des Bauwerkes erforderlich sind.

Der Nachweis der Aussteifung  bzw. der Aufnahme planmäßiger Ho-
rizontalkräfte für Gebäude und für Bauwerksteile (z.B. Wände oder De-
cken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der konstruk-
tiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizonta-
len Belastungen und Stabilisierungskräfte sicher in die Gründung 
abgeleitet werden können.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Tragwerke zur Abfangung sowohl tragender als auch aussteifender 

Stützen, Wände oder Decken.
XX Tragwerke für die ein Nachweis der Aussteifung zu führen ist, z.B. 

eingeschossige Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden verti-
kalen und horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

XX Umbauten mit Rückbau, Abfangung oder Veränderung von tragenden 
und / oder aussteifenden Bauteilen.

XX Tragwerke mit aussteifenden Kragstützen.

5.	 Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für 
gleichmäßig verteilte Lasten (kN/m²) und Linienlasten aus 
nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden. Geschoss-
decken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Ein-
zellasten.

Mittelgaragen *)  unterliegen der Prüfpflicht. **)
* )	 Garagen über 100 m² – 1000 m² Nutzfläche (GarVO 95)
** )	 In der Aufsteller-Erklärung ist „Nein“ anzukreuzen

Erläuterungen:
Decken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) 
erfüllen dieses Kriterium, wenn

XX eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen 
werden darf,

XX nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind. 

Decken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Zie-
geldecken) erfüllen dieses Kriterium, wenn

XX eine linienförmige starre Lagerung in der Berechnung angenommen 
werden darf,

XX nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen 
sind und

XX die Abtragung von Einzel- und Linienlasten mit gesondert dafür be-
messenen Bauteilen erfolgt.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Punktgestützte Decken und / oder Decken mit Einzellasten. 

6.	 Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage 
selbst können mit einfachen Verfahren der Baustatik berech-
net oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstruk-
turen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden. Be-
sondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersu-
chungen sind nicht erforderlich.  
Die maximale Spannweite der Tragglieder beträgt 12 m.

Erläuterungen:
Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z.B. die Anwendung von 
einfachen Formeln und Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentrag-
werke. Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zer-
legung in einfache ebene Teilsysteme nachgewiesen werden.  

Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-, Walmdä-
cher). 
„Besondere Stabilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

XX Knicknachweis an einer Pendelstütze im Stahlbau
XX Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand 

der Kippaussteifungen geführt werden und die aufgrund der Rand-
bedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte er-
fordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen“ sind nicht:
XX Einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Be-

rücksichtigung von Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden.
XX Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem 

pauschalen Faktor berücksichtigt wird.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Schwierige statisch bestimmte oder statisch unbestimmte  Trag-

werke, wie sie in Anlage 1 der PPVO 2008, in den Bauwerksklassen 
4 und 5 aufgeführt sind:
z.B. Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung, Biegedrillknick- und 
Beulnachweise, Feuerwiderstandsbemessungen tragender Bauteile 
nach Ingenieurmethoden (z.B. heiße Bemessung).
Räumliche Systeme, Faltwerke, Schalen u.s.w.
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7.	 Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht 
vorhanden. Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechne-
risch nicht verfolgt werden.

Erläuterungen:
Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in der DIN 1055-
100 definiert. Dynamische Einwirkungen können nach bauaufsichtlich 
eingeführten technischen Regeln bei der Berechnung durch ruhende 
Ersatzlasten ersetzt werden und es ist kein Ermüdungsnachweis erfor-
derlich.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX vorhandene dynamische Lasten können nicht gemäß bauaufsicht-

lich eingeführtem Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Er-
satzlasten ersetzt werden oder es ist ein Ermüdungsnachweis (Nach-
weis der Schwingbreite) erforderlich. 

XX Tragwerke unter Anpralllasten
XX Kranbahnen, Brücken, 
XX Schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055
XX Einwirkungen aus Stapler …

8.	 Besondere Bauarten wie zum Beispiel Spannbetonbau, Ver-
bundbau,  geklebte Holzkonstruktionen, geschweißte Alumi-
niumkonstruktionen,  tragende Glaskonstruktionen und Seil-
tragwerke werden nicht angewendet.

Erläuterungen:
Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

XX Zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typen-
prüfung bei Einhaltung des festgelegten Anwendungsbereiches.

XX Andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhal-
tung des festgelegten Anwendungsbereiches.

XX Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbeton-
schicht z.B. für Wände und Decken.

XX Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken mit Vollquerschnitt.
XX Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Beispiele für Fälle, bei denen das Kriterium nicht erfüllt ist:
XX Verbundträger, Verbundstützen
XX Holzbetonverbundkonstruktionen
XX Tragende oder absturzsichernde Glaskonstruktionen,
XX Seiltragwerke, Abspannungen,
XX Brettschichtholzträger, Brettschichtholz-Dachbinder
XX Spannbetonbinder, -balken, -π-Platten, -elementdecken
XX Stahllamellen-, CFK-Lamellenverstärkungen im Stahlbetonbau

Hinweis:
Technische Mitteilungen stellen keine bauaufsichtlich verbindlichen 
Festlegungen dar, sondern verstehen sich als Empfehlungen für die in-
genieurtechnische Arbeit.
Die Kammer übernimmt keine Gewähr.� 

XX Kammermitglieder und Listenangehörige, die in die Listen nach § 15 
Abs. 1 S.1 Nr. 1 bis 5 und 7 ArchIngKG eingetragen sind, sind gemäß § 
3 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ArchIngKG verpflichtet, sich beruflich fortzubilden.

Die Fortbildungsordnung legt Maßstäbe für die berufliche Fortbil-
dung fest, die als Leitfaden dienen soll. Die Kammer erteilt ein Fortbil-
dungszertifikat, wenn mindestens 1,5 Seminartage im Jahr nachgewie-
sen werden können. Dieses Zertifikat kann z. B. zur Werbung neuer Auf-
träge genutzt werden.

Der Besuch kammereigener Veranstaltungen wird automatisch re-
gistriert. Teilnahmebescheinigungen externer Veranstalter müssen bis 
zum 28.Februar des Folgejahres eingereicht werden. Deren Anerken-
nung wird dann in jedem Einzelfall geprüft.  

In 2011 konnten nur 288 Zertifikate ausgestellt werden. Das ist aus 
unserer Sicht keine ausreichende Anzahl, wenn man diese der Zahl der 
Fortbildungspflichtigen Mitglieder und Listenzugehörigen gegenüber-
stellt.

Wir möchten Sie daher an dieser Stelle nochmals ermutigen, die 
Fachveranstaltungen der Kammer zu besuchen sowie sich auch fach-
lichen Input von Ihren Verbänden und von freien Anbietern zu holen. 
Bitte reichen Sie alle Teilnahmebescheinigungen der externen Fachver-
anstaltungen bei uns ein, ungeachtet dessen, ob die Veranstaltungen 
von der Kammer schon anerkannt sind. Wir prüfen jede eingereichte 
Bescheinigung und erkennen auch im Nachhinein an, wenn die fach-
lichen Kriterien der Veranstaltung erfüllt werden. Sie sollten auch Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu anhalten, sich beruflich fortzu-
bilden. 

Einsendeschluss der Teilnahmebescheinigungen für das Jahr 2011 
ist der 28.02.2012.� 

Nur 288 Fortbildungszertifikate für 2011 erteilt
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Fortbildung
Unter der Rubrik „Fortbildung“ finden Sie einen Überblick über das Seminarangebot der AIK Schleswig- Holstein für den laufenden und den 
kommenden Monat. Diesen Service bietet die Kammer Ihnen zusätzlich zum Fortbildungsprogrammheft und dem Seminarüberblick auf der 
Homepage. 

Seminare im April und Mai 2011

Die detaillierten Beschreibungen der Veranstaltungen finden Sie im Fortbildungsprogrammheft Januar – Juni 2011 sowie auf unserer Home-
page www.aik-sh.de. Die Homepage bildet stets den aktuellsten Stand ab. Dort werden Sie auch über Terminverschiebungen, Seminarausfälle 
oder bereits ausgebuchte Seminare informiert. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per Fax: 0431 - 5706520 oder per E-Mail: siedentopf@
aik-sh.de an uns.
Während der Osterferien in Schleswig-Holstein werden keine Veranstaltungen angeboten.

Seminar-Datum Seminartitel Kurzbeschreibung

Di. 05.04.2011
09.30 – 17.00 Uhr
Kiel, Atlantic Hotel

Barrierefreies Planen und Bauen Teil 3
Öffentliche Gebäudeplanung

In sich abgeschlossene Veranstaltung. Kann auch 
einzeln gebucht werden.

Planung und Realisierung öffentlich zugänglicher Gebäude unter Berücksichtigung der 
Belange sensorisch, motorisch und lernbehinderter Menschen. Der zielorientierte An-
satz von DIN 18040-1:2010 gegenüber dem lösungsorientierten Ansatz von DIN 18024-
2:1996. Welche Norm ist allgemein anerkannte Regel der Technik? Neue Hinweise in der 
Norm und ausgeführte Beispiele für sensorisch behinderte Menschen.

Do. 07.04.2011
09.30 – 17.00 Uhr

Holzrahmenbau für Tragwerksplaner
nach DIN 1052:2008-12

Bereits ausgebucht!

Di. 03.05.2011
09.30 – 17.00 Uhr
Kiel, Atlantic Hotel

Barrierefreies Planen und Bauen Teil 4
Barrierefreier Wohnraum/barrierefreie Produkte

In sich abgeschlossene Veranstaltung. Kann auch 
einzeln gebucht werden.

In diesem Seminar werden Planungsgrundlagen für barrierefreie Wohnraumanpassung 
gegeben sowie neue Wohnformen vorgestellt und diskutiert. 
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie wird der Behinderungsbedingte Mehr-
bedarf ermittelt? Diese Fragen sowie Fragen zu barrierefreien Produkten werden anhand 
von Übungen und Praxisbeispielen bearbeitet.

Di. 10.05.2011
13.00 - 19.00 Uhr

Grundlagen des Vorbeugenden Brandschutzes 
Teil 2: Rettungswege und technischer Brand-
schutz

Bereits ausgebucht!

Do. 12.05.2011
09.30 – 17.00 Uhr
Kiel, Atlantic Hotel

Barrierefreies Planen und Bauen Teil 5
Barrierefreie Garten- und Freiraum-gestaltung/
öffentlicher Verkehrsraum

In sich abgeschlossene Veranstaltung. Kann auch 
einzeln gebucht werden.

– Barrierefreie Garten- und Freiraumgestaltung
– Barrierefreier öffentlicher Verkehrsraum für blinde und
   sehbehinderte Menschen
– Barrierefreier öffentlicher Verkehrsraum für
   mobilitätseingeschränkte Menschen

Di. 17.05.2011
17.00 - 19.00 Uhr
Fachhochschule
Lübeck

Licht im Spannungsfeld von Wahrnehmung, Wir-
kung und Effizienz;
Licht und LED

Licht wird auch als 4. Dimension der Architektur bezeichnet. Es kann die Wahrnehmung 
positiv beeinflussen und gestalterische Qualitäten im Innen- und Außenraum betonen. 
Wie nehmen wir Licht war, welche Wirkung hat es auf den Menschen auch in physiolo-
gischer Hinsicht und wie kann hohe Lichtqualität mit Energieeffizienz gepaart werden? 
In der Beleuchtungswelt ist die LED in aller Munde. Wirtschaftlich sei sie und langlebig. 
Aber wie ökonomisch ist sie wirklich und welche Planungshinweise sollten beachtet wer-
den, um in der Praxis stabile Lösungen zu erhalten?

Di. 24.05.2011
09.30 – 17.00 Uhr
Kiel, Atlantic Hotel

Barrierefreies Planen und Bauen Teil 6
Qualifizierte Betrachtung und Bewertung von 
Maßnahmen

In sich abgeschlossene Veranstaltung. Kann auch 
einzeln gebucht werden.

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer insbesondere die gutachterliche Tätigkeit für 
diesen Themenkomplex kennen. 
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Seminar-Datum Seminartitel Kurzbeschreibung

Do. 26.05.2011
09.30 – 17.00 Uhr
Kaltenkirchen
Landhotel Dreiklang

Brennpunkte der Bauabwicklung – Mängel und 
Behinderungen
Leistungsstörungen während der Bauabwick-
lung und nach der Abnahme

Die Verwirklichung von Baumaßnahmen ist konfliktträchtig. 
Das Seminar informiert über technische und rechtliche Aspekte des Mangelbegriffs. Ge-
liefert werden handlungsorientierte Tipps für Rechtsvorsorge, Streitvermeidung und zur 
rechtssicheren Vermeidung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen Planer und Unter-
nehmer. Die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen bilden den Ausgangspunkt 
an die Sachmangelfreiheit und die Darstellung des Stellenwerts von Leistungsbeschrei-
bungen und von Technischen Regelwerken. Zwischen dem funktionalen und dem sub-
jektiven Mangelbegriff ist zu unterscheiden. Behinderungstatbestände aus dem Bereich 
der Planer und aus dem Bereich der Unternehmer lösen unterschiedliche Folgen aus. 

Di. 31.05.2011
13.00 – 19.00 Uhr

Energieeffizienz mit Schwerpunkt Innendäm-
mung – Chancen und Risiken

Bereits ausgebucht!

15. – 30. 04. 2011 Keine Veranstaltungen Schulferien Schleswig- Holstein

Zum Sachverständigenrecht

XX An dieser Stelle finden Sie wie gewohnt Hinweise und Kommentie-
rungen zu aktuellen Entscheidungen zum Sachverständigenrecht. Au-
tor ist Dr. Felix Lehmann, Richter am Landgericht Kiel und „Verbindungs-
mann“ der Kammer zur Justiz in Sachen Sachverständigenwesen. 
Herrn Dr. Lehmann gilt an dieser Stelle wieder, wie stets, unser Dank.

Bundesverfassungsgericht – Verletzung des allgemeinen Gleich-
heitssatzes durch Auferlegung von den gesetzlichen Höchstsatz 
überschreitenden Gutachterkosten ohne Zustimmung der betrof-
fenen Verfahrensbeteiligten! (Beschluss vom 24.03.2010, Az.: 2 
BvR 1257/09, 2 BvR 1607/09)

Leitsätze der Entscheidung
XX Die Auferlegung von Gutachterkosten, die den gesetzlichen Höchst-

satz ohne Zustimmung der betroffenen Verfahrensbeteiligten über-
schreiten, verletzt den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Bedeu-
tung als Willkürverbot.

XX Wird das Schreiben einer Verfahrensbeteiligten zur Frage der Kos
tenverteilung als Zustimmung zur alleinigen Übernahme von Gutach-
tenmehrkosten ausgelegt, obwohl der Wortlaut der Erklärung an kei-
ner Stelle Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Verfahrensbeteiligte 
Mehrkosten des Gutachtens nach § 13 Abs. 6 JVEG tragen will, so 
handelt es sich um eine unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbare 
Anwendung des § 13 Abs. 6 JVEG.

 
Sachverhalt / Entscheidung
Der zuständige Senat des OLG Düsseldorf beabsichtigte in einem Ver-
fahren ein Gutachten einzuholen. Zuvor teilte der Senat mit, dass die 
Sachverständigen eine Vergütung von 360,00 € pro Stunde berechnen 
wollten. Dies überschreite den Höchstsatz des JVEG. Allerdings könnten 

die Verfahrensbeteiligten sich gemäß § 13 Abs. 1 JVEG mit einer von 
der gesetzlichen Regelung abweichenden Vergütung einverstanden er-
klären. Daher werde um Mitteilung gebeten, ob im Hinblick auf die Kom-
plexität und Schwierigkeit der gutachterlich zu beantwortenden Frage 
dem erhöhten Stundensatz zugestimmt werde. Diesem Vorschlag stimmte 
nur die Beschwerdeführerin zu. Sie bat um Mitteilung, wie sich die Gut-
achtenkosten auf die Verfahrensbeteiligten verteilen würden. Diese Er-
klärung wurde von dem Senat so ausgelegt, dass sich die Beschwerde-
führerin nach § 13 Abs. 6 JVEG unwiderruflich zur Übernahme der Mehr-
kosten bereiterklärt habe. Nach einem längeren, ausführlichen 
Schriftwechsel sollte die Beschwerdeführerin zwei Rechnungen über 
insgesamt ca. 60.000,00 € begleichen. Hiergegen legte die Beschwer-
deführerin zwei Verfassungsbeschwerden ein.

Die Verfassungsbeschwerden hatten Erfolg (Beschluss vom 24.03.2010, 
Az.: 2 BvR 1257/09, 2 BvR 1607/09).

Die Auffassung des OLG Düsseldorf, das Schreiben der Beschwerde-
führerin stelle eine Erklärung eines Inhalts dar, dass die Beschwerdefüh-
rerin die auf die Feststellung ihres Mehrerlöses entfallenden Mehrkosten 
der Gutachtenerstattung im Sinne des § 13 Abs. 6 JVEG übernehmen 
wolle, sei unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbar und daher willkür-
lich. Empfangsbedürftige Willenserklärungen seien nach dem objektiven 
Empfängerhorizont auszulegen. Das Schreiben der Beschwerdeführerin 
sei eine Reaktion auf die gerichtliche Anfrage vom vorherigen Tage. Die 
Antwort der Beschwerdeführerin, sie sei mit dem Vorschlag des Senats 
zur Gutachtervergütung einverstanden und werde den Vorschuss einzah-
len und bitte um Mitteilung wie sich die Gutachtenkosten auf die Verfah-
rensbeteiligten verteilen würden, könne nur dann als Zustimmung zur al-
leinigen Übernahme der entsprechenden Mehrkosten nach § 13 Abs. 6 
JVEG ausgelegt werden, wenn der Vorschlag des Senats gerade darin be-
standen habe. Der Senat habe der Beschwerdeführerin jedoch bereits 
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keine Zustimmung zur alleinigen Übernahme der entsprechenden Mehr-
kosten nach § 13 Abs. 6 JVEG vorgeschlagen, sondern unter Verweis auf 
§ 13 Abs. 1 JVEG auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Mehrkosten 
durch die Beteiligten getragen werden könnten. Zudem habe die Be-
schwerdeführerin an keiner Stelle ausdrücklich angegeben, die Mehrko-
sten des Gutachtens nach § 13 Abs. 6 JVEG tragen zu wollen. Schon aus 
dem Wortlaut des § 13 Abs. 6 JVEG folge, dass diese Norm nur Anwen-
dung finde, wenn eine Partei nicht nur mit einer erhöhten Vergütung ein-
verstanden sei, sondern, wenn sie zusätzlich erkläre, die entstehenden 
Mehrkosten zu tragen. Aufgrund der ausdrücklichen Erwähnung dieser 
weiteren Voraussetzung und des Vergleichs von § 13 Abs. 6 JVEG mit § 
13 Abs. 1 JVEG verbiete es sich in der Zustimmung zur Gutachtervergü-
tung zugleich die Erklärung zu sehen, die auf die Feststellung ihres Mehrer-
löses entfallenden Mehrkosten allein tragen zu wollen. Gerade weil die 
Beschwerdeführerin eine Frage zur Verteilung der Kosten gestellt habe, 
sei es viel mehr ausgeschlossen, dass sie eine Erklärung nach § 13 Abs. 
6 JVEG abgeben wollte. Dann hätte die Beschwerdeführerin nämlich ge-
wusst, dass die in § 13 Abs. 6 Satz 2 JVEG getroffene Regelung greife, 
nach der jeder Erklärende auf die vollen Mehrkosten hafte und bei meh-
reren Erklärungen dieser Art eine Gesamtschuld bestehe. Das eine Er-
klärung, die Mehrkosten der Begutachtung nach § 13 Abs. 6  JVEG tra-
gen zu wollen nicht vorliege, sei damit offensichtlich. Überdies habe das 
Oberlandesgericht seine andere Auffassung nicht begründet.

Sachverständigenpraxis
In der Gerichtspraxis ist eine stetige Zunahme von Anträgen nach § 13 
JVEG und Entscheidung zu dieser Vorschrift aufgrund der steigenden 
Unzufriedenheit der Gerichtsgutachter mit den Stundensätzen des JVEG 
zu beobachten. Leider wirft die aus sieben Absätzen bestehende und 
an Unübersichtlichkeit kaum zu überbietende Vorschrift des § 13 JVEG 

unzählige Fragen auf, die zu vielfältigen Verzögerungen bei der Bearbei-
tung solcher Anträge führen können. Es kommt dennoch etwas uner-
wartet, dass diese Vorschriften nun auch das Bundesverfassungsge-
richt beschäftigt hat. Zuvor war gerade zu § 13 Abs. 6 JVEG noch keine 
einzige Entscheidung veröffentlicht worden. Das Bundesverfassungs-
gericht lässt in seinen Ausführungen zu § 13 Abs. 6 JVEG keinen Zwei-
fel daran, dass eine Erklärung zur Übernahme von Mehrkosten nach 
dieser Vorschrift strengen Voraussetzungen unterliegt und aufgrund ih-
rer erheblichen wirtschaftlichen Tragweite immer ausdrücklich erfolgen 
muss. Diesbezüglich ist anzumerken, dass § 13 Abs. 6 JVEG zum Teil 
wegen einer Gefährdung des Grundrechts auf wirkungsvolle Justizge-
währung für verfassungswidrig gehalten wird. Eine Kostenregelung dür-
fe nicht dazu führen, dass der Rechtsschutz von staatlichen Gerichten 
von der finanziellen Leistungsfähigkeit abhängig gemacht werde. Aus 
diesem Grund gibt es nunmehr eine erneute Gesetzesinitiative des Bun-
desrats zur ersatzlosen Streichung des Absatzes 6. In seinem „Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung einer Vorauszahlungsverpflichtung der 
Gebühren für das Berufungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten sowie zur Änderung des Justizvergütungs- und Entschädigungs-
gesetzes“ vom 12.02.2010 wird erneut die ersatzlose Streichung des 
§ 13 Abs. 6 JVEG angeregt und folgendes ausgeführt:

„Aufgrund fehlender Kontrollmechanismen wie beispielsweise die Zu-
stimmungsbedürftigkeit durch das Gericht oder die gegnerische Partei 
berge diese Regelung erhebliche Missbrauchsgefahren durch Einwirkung 
einzelner Beteiligter auf bestellte Sachverständige. Überdies begünstige 
sie in sachlich nicht gerechtfertigter Weise vermögende gegenüber be-
dürftigen Beteiligten. Diese Regelung sollte daher gestrichen werden.“
© 2011 – Alle Rechte vorbehalten� 

Dr. Felix Lehmann, Richter am Landgericht Kiel

Fragebogenaktion zum AHO-Bürokostenvergleich

XX Auch in diesem Jahr führt der AHO in Zusammenarbeit mit dem un-
abhängigen Institut für Freie Berufe der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (IFB) wieder einen Bürokostenvergleich für Archi-
tekten und Ingenieure durch. Die Ergebnisse des AHO- Bürokostenver-
gleichs sind in diesem Jahr von besonderem Interesse, weil erstmals 
die Auswirkungen der HOAI 2009 berücksichtigt werden. Der AHO ver-
folgt zudem das Ziel, anhand von im Jahr 2010 abgeschlossenen Pro-
jekten die Tafelwerte der HOAI zu überprüfen, um notwendige Verän-
derungen der Honorartafeln zu belegen. Mit Blick auf die aktuell lau-
fende Novellierung der HOAI 2009 und das unmittelbar bevorstehende 

Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums zur Honorarstruktur und 
zur Überprüfung der Honorartafeln, können die Ergebnisse des Büro-
kostenvergleichs zum Nachweis des tatsächlichen Erhöhungsbedarfs 
von maßgeblicher Bedeutung sein. 

Der neu gestaltete, anwenderfreundliche Fragebogen kann digital 
ausgefüllt oder auch ausgedruckt an das IFB per Fax oder per Post ge-
sandt werden. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

Die digitale Fassung des Bürokostenvergleichs 2010 mit Projektbo-
gen ist unter www.buerokostenvergleich.de zu erreichen. Die Fragebo-
genaktion läuft bis zum 30. April 2011. � 




